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Kapitel 1

Einleitung

§ 1 Problemeinführung

Im deutschen Recht entspricht es langer Tradition, innerhalb der Tötungsdelikte
zwischen Mord und Totschlag zu unterscheiden. So beschrieb bereits das erste all-
gemeine deutsche Strafgesetzbuch, die Constitutio Criminalis Carolina von 1532, als
Mörder den „fürsetzlich mutwillig“ Tötenden, während ein Totschläger derjenige
war, der ohneVorbedacht tötete. Entsprechend schlug sich dieseWertung auch in den
Rechtsfolgen nieder. Dem Mörder drohte die Hinrichtung in Form der äußerst
qualvollen Radstrafe, dem Totschläger hingegen die mildere Hinrichtungsform der
Schwertstrafe.1

Solange die Differenzierung zwischen Mord und Totschlag nun besteht, so lange
währt auch der hitzige Streit darüber, anhand welcher Kriterien die Unterscheidung
zu erfolgen hat.

Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich von 1871 gab hierzu zunächst
ebenfalls noch eine psychologisch begründete Abgrenzung vor, wie sie bereits in der
Constitutio Criminalis Carolina angelegt war. Derjenige, der mit Überlegung han-
delte, war ein Mörder, der eher spontan Handelnde ein Totschläger. Für Ersteren war
die Todesstrafe vorgesehen, für Letzteren eine Zuchthausstrafe von nicht unter fünf
Jahren.2 So hieß es im Reichsstrafgesetzbuch:

„§. 211.

Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung mit Ueberlegung aus-
geführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft.

1 Vgl. Art. 137 der unter Kaiser Karl V. geltenden „Carolina“, etwa in der Textfassung von
Radbruch, S. 90 f.: „[…] ein fürsetzlicher mutwilliger mörder mit dem rade, vnnd eynander der
eyn todtschlag, oder auß gecheyt vnd zorn gethan, vnd sunst auch gemelte entschuldigung nit
hat, mit dem schwert vom leben zum todt gestrafft werden sollen, […]“; zum Ganzen auch
MüKo-Schneider, § 211 Rn. 2.

2 Für minder schwere Fälle des Totschlags sah bereits damals § 213 RStGB einen abwei-
chenden Strafrahmen vor, seinerzeit mit einer abgesenkten Strafuntergrenze, namentlich einer
„Gefängnisstrafe nicht unter sechs Monaten“, vgl. RGBl. 1871, Nr. 24, S. 127, 167, eingeführt
über das Gesetz betreffend die Redaktion des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund als
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871.



§. 212.

Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung nicht mit Ueberlegung
ausgeführt hat, wegen Todtschlages mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft.“3

Im Jahre 1941 war es sodann der nationalsozialistische Gesetzgeber, der das
Kriterium der Überlegung aufgab. Er ersetzte es durch die Kasuistik der Mord-
merkmale, die bis heute in § 211 Abs. 2 StGB ihren unveränderten Bestand hat. Als
Vorbild diente dabei ein Normentwurf des Schweizers Carl Stooss aus dem späten
19. Jahrhundert.4 Fortan sollte es nichtmehr allein auf dieWillensrichtung des Täters
ankommen, maßgeblich sollten nun vielmehr Motiv sowie Art und Weise der Tat-
begehung sein. Denn einMord war nach der zugrundeliegenden Vorstellung dadurch
gekennzeichnet, dass sich in ihm eine besonders gemeine Tätergesinnung offenbart,
die entweder durch ein besonders verwerfliches Motiv zur Tat oder durch das zur
Tatbegehung ausgewählte Mittel zum Ausdruck kommt.5 Der damalige Gesetzgeber
entschied sich dafür, diese Fälle, die nach seiner Auffassung eine besonders ver-
werfliche Gesinnung des Täters nahelegten, enumerativ im Tatbestand zu benennen.6

Im Ergebnis fand die folgende Formulierung von § 211 und § 212 im Reichsstraf-
gesetzbuch ihren Niederschlag:

„§ 211

(1) Der Mörder wird mit dem Tode bestraft.

(2) Mörder ist, wer

aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen
Beweggründen,

heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder

um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,

einen Menschen tötet.

(3) Ist in besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe nicht angemessen, so ist die Strafe
lebenslanges Zuchthaus.

3 RGBl. 1871, Nr. 24, S. 127, 166 f., eingeführt über das Gesetz betreffend die Redaktion
des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund als Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich
vom 15. Mai 1871.

4 Dieser lautete, vgl. Stooss, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Vorentwurf 1894, Art. 50
Abs. 2: „Tötet der Thäter aus Mordlust, aus Habgier, unter Verübung von Grausamkeit,
heimtückisch oder mittels Gift, Sprengstoffen oder Feuer, oder um die Begehung eines andern
Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, so wird er mit lebenslänglichem Zuchthaus
bestraft.“

5 Begründung zu Ziffer 58 der nationalsozialistischen Leitsätze für ein neues deutsches
Strafrecht (Besonderer Teil) in Freisler, DJ 1941, 929 ff., 934.

6 Dem Entwurf von Carl Stooss aus dem Jahre 1894, der dem nationalsozialistischen
Gesetzgeber als Grundlage diente, sind dazu die Tötungsvarianten „zur Befriedigung des
Geschlechtstriebs“ und „sonst aus niedrigen Beweggründen“ ergänzt worden; die Variante aus
dem schweizerischen Entwurf zur Tötung „mittels Gift, Sprengstoffen oder Feuer“ wurde zur
Tötung „mit gemeingefährlichen Mitteln“.
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§ 212

Wer einen Menschen vorsätzlich tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit le-
benslangem Zuchthaus oder mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft.“7

Die in § 211 Abs. 1 RStGB für denMörder ausgesprochene Rechtsfolgewar nach
dem Vorstehenden erst diejenige der Todesstrafe, welche jedoch im Jahre 1953
angesichts der mit Art. 102 GG abgeschafften Todesstrafe in einen lebenslangen
Freiheitsentzug gewandelt wurde; mit Wegfall der Todesstrafe war zudem die
Milderungsmöglichkeit des § 211 Abs. 3 RStGB verloren gegangen.8 Beim Tot-
schlag hingegen trat 1953 mit § 212 Abs. 2 StGB eine weitere Strafzumessungsregel
neben die für minder schwere Fälle des Totschlags bereits im Reichsstrafgesetzbuch
vorhandene Strafmilderungsmöglichkeit des § 213 StGB, und zwar für besonders
schwere Fälle des Totschlags mit ebenfalls der Möglichkeit der Verhängung einer
lebenslangen Freiheitsentziehung.9 Der lebenslange Freiheitsentzug bedeutete sei-
nerzeit noch eine lebenslange Zuchthausstrafe. Seit 1969 droht nun die Freiheits-
strafe,10 demMörder eine lebenslange, demTotschläger imRegelfall eine nur zeitige.
§ 211 und § 212 StGB sind damit noch heute wie folgt gefasst:

„§ 211 Mord

(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

(2) (blieb unverändert).

(3) (ist weggefallen).

§ 212 Totschlag

(1)Wer einenMenschen tötet, ohneMörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe
nicht unter fünf Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.“11

§ 213 StGB lautet nahezu identisch mit der Fassung aus 1871:

„§ 213 Minder schwerer Fall des Totschlags

War der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einemAngehörigen zugefügte
Mißhandlung oder schwere Beleidigung von dem getötetenMenschen zumZorn gereizt und

7 RGBl., Teil I, 1941, Nr. 101, S. 549, eingeführt über § 2 des Gesetzes zur Änderung des
Reichsstrafgesetzbuchs vom 4. September 1941.

8 BGBl., Teil I, 1953, Nr. 44, S. 735, eingeführt über Art. 1 Nr. 1 c) des Dritten Straf-
rechtsänderungsgesetzes vom 4. August 1953.

9 BGBl., Teil I, 1953, Nr. 44, S. 735, 742, eingeführt über Art. 2 Nr. 32 des Dritten
Strafrechtsänderungsgesetzes vom 4. August 1953.

10 BGBl., Teil I, 1969, Nr. 52, S. 645, 657, eingeführt über Art. 4, 5 des Ersten Gesetzes zur
Reform des Strafrechts vom 25. Juni 1969.

11 Fassung nach BGBl., Teil I, 1975, Nr. 1, S. 1, 57, eingeführt über die Bekanntmachung
zur Neufassung des Strafgesetzbuchs (StGB) vom 2. Januar 1975, mit der im Vergleich zur
Vorfassung in § 212 Abs. 1 StGB das Wort „vorsätzlich“ entfiel.
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